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Schleswig, den 18.02.2026

Gemeinde Harrislee B-Plan Nr. 58 „Neues Schwimmbad“
Frühzeitige Beteiligung als Behörde und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB 
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Frau Steffen,

wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 Abs. 
2 DSchG SH 2015 durch die Umsetzung der vorliegenden Planung feststellen. Daher ha-
ben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planunterlagen zu.

Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG SH: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder 
findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-
schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den 
Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, 
auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Ver-
pflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche 
Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt 
spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Heines

mailto:alsh@alsh.landsh.de
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AG-29 
Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in Schleswig-Holstein 

Landesnaturschutzverband - AG Geobotanik - Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft 
Landesangelverband - Landesjagdverband - Schleswig-Holsteinischer Heimatbund  
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Schutzstation Wattenmeer - Verein Jordsand 
Tel.: 0431/93027,    Fax: 0431/92047,    eMail: AG-29@lnv-sh.de,    Internet: www.LNV-SH.de 

 
AG-29, Burgstraße 4, D - 24103 Kiel 
AC Planergruppe 
Burg 7 A 
25524 Itzehoe 
 
Ihr Zeichen / vom  Unser Zeichen / vom Kiel, den 18.03.2026 
KSt/Schi Pes        180 / 2026  

 
 
Gemeinde Harrislee 
B-Plan Nr. 58 „Neues Schwimmbad“ 
Frühzeitige Beteiligung als Behörde und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Bereitstellung der Unterlagen zu vorstehend genannter Planung. Es wird 
wie folgt Stellung genommen. 
 
1 
Die beschriebenen Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft (z. B. Vermeidung von Lichtemissionen, Anlage von Gründächern) werden be-
grüßt. 
 
2 
Bei Versiegelungen ist auf eine Nutzung von Rasengittersteinen, offenporige Pflastersteine 
usw. zu achten. 
 
3 
Wir möchten den folgenden Hinweis bezüglich des Vogelschlages an Fenstern geben. Um 
Glasflächen dauerhaft und wirksam für Vögel sichtbar zu machen, empfiehlt es sich, proble-
matische Glasscheiben und Fensterfronten mit möglichst flächigen Mustern zu markieren. 
Hierfür gibt es inzwischen eine Vielzahl von Mustern, die von Vögeln sehr gut wahrgenom-
men werden.  
Die AG-29 fordert den Einsatz von sog. „Vogelschutzglas“. Die Scheiben dürfen einen Refle-
xionsgrad von 15% nicht überschreiten. 
 
 
 
 



 

2 
 

 
4 
Bei Nebenanlagen (z. B. Fahrradabstellanlagen, eingehauste Müllsammelplätze, Trafoge-
bäude) und Garagen (einschließlich überdachter Stellplätze) sollten alle Außenwandflächen 
ohne Fenster- oder Türöffnungen begrünt oder für Photovoltaik genutzt werden. 
 
 
Die AG-29 behält sich vor, im weiteren Verfahren umfassend vorzutragen. 
 
 
Freundliche Grüße 
Im Auftrag 
 
gez. Achim Peschken 
 


